
    

Hinweis zur Öffentlichkeitsarbeit für Projekte des Jugendfonds

In der Förderrichtlinie des Jugendfonds Landkreis Leipzig steht, dass ihr Veröffentlichungen,
Drucke, Merchandise-Aufträge usw. für euer Projekt nur mit vorheriger Genehmigung tätigen
dürft.

Warum?
Weil alle Logos der Förderer mit auf euren Veröffentlichungen, Drucken etc. sein müssen und wir ein
Exemplar davon (z.B. Flyer) einreichen müssen.

Die Logos und den Förderzusatz, der ebenfalls unbedingt auf alle Veröffentlichungen muss, findet
ihr unten auf dem Infoblatt. 

Hier noch ein paar zusätzliche Infos:

Fotoerlaubnis
Holt euch von den Teilnehmenden (bzw. den Eltern bei unter 18-Jährigen) eures Projektes mit dem
Formblatt  „Fotoerlaubnis“  die  Genehmigung  ein,  Fotos/  Filmaufnahmen  zu  machen  und  diese  zu
veröffentlichen. Schickt uns nur Fotos, bei denen eine Erlaubnis zur Veröffentlichung vorliegt. 

Logos und Fördersatz 

 ALLE Logos sind immer auf  weißen Grund zu stellen; die Größe muss so gewählt werden,
dass Logos und Förderzusätze optisch zum Rest des Textes oder Bildes passen und ohne
besondere Lesehilfe zu erkennen sind. 

 Die Logos werden euch auch noch einzeln zugeschickt. 

   Wo die Logos und der Fördersatz überall drauf und rein müssen:

 Drucksachen: Flyer, Handzettel, Broschüren, Bücher, Plakate, Postkarten, Banner, Roll-Ups,
Visitenkarten etc.;  externe Vordrucke (z.B. Briefkopfbögen);  CD-/DVD-Booklets  und -Hüllen;
Datenträgeretiketten, Einladungen, Workshop-Materialien 

 Werbematerialien:  Kugelschreiber  und  Stifte,  Luftballons,  Buttons,  T-Shirts,  Schirme.  Bei
kleinen Werbematerialien können Abweichungen in Absprache mit uns erfolgen.

 Elektronische Medien: Filme, Newsletter, Seiten in sozialen Netzwerken etc.: Auch hier sind
die  Förderer  mindestens  textlich  zu  nennen.  Wenn  möglich,  sind  auch  die  Logos  inkl.
Förderzusatz darzustellen sowie eine Verlinkung zum Internetauftritt  des Bundesprogramms
„Demokratie leben“ herzustellen.

 Pressemitteilungen/Presseinterviews  etc.:  Bitte  erwähnt  die  Förderung  im  Rahmen  der
Partnerschaft  für  Demokratie  im  Landkreis  Leipzig  sowie  die  Förderung  im  Rahmen  des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,



    

Frauen  und  Jugend  innerhalb  des  Textes  bzw.  im  Interview;  Abbildung  der  Logos  inkl.
Förderzusatz gehören unter die Pressemitteilung.

 Internetseiten: Die Förderer sind textlich zu nennen und die Logos sind abzubilden. Auf das
jeweilige Logo ist die entsprechende Verlinkung zu legen, wenn technisch möglich.

 Textilien: wenn ihr Beutel, T-Shirts o.ä. bedrucken wollt, kontaktiert uns vorher, welche Logos
und Texte mit drauf müssen

 Bei Veröffentlichungen, die eine Meinungsäußerung enthalten, muss folgender Zusatz mit
aufgenommen werden: „Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ
oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen trägt  der Autor/die Autorin bzw. tragen die  
Autoren/die Autorinnen die Verantwortung.“ 

Bevor  ihr  den  Druckauftrag  für  eure  Veröffentlichungen  auslöst,  schickt  die  Datei/  das
Dokument zur Überprüfung per  Mail an:  

Melanie Jungmann

Servicestelle Öffentlichkeitsarbeit LPD:

Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V.

Karl-Marx-Str. 8

04668 Grimma

Tel: 03437 7075120

Mail: servicestelle.lpd@bsw-muldental.de 

Hier die Logos, die unbedingt drauf müssen



    

Jugendfonds:          Und wenn ihr noch Platz habt:

_________________________________________________________________________________
 und hier die Logos mit dem Zusatz, falls ihr Meinungsäußerungen zum Ausdruck bringt: 
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